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S . E . Z. 26 und 27.

Pu ^Vev ( Schießpulver ) und Salniter oder Salpeter darf nur
gegen Bewilligung des Artillerie -Feldzeugamtes erzeugt,
verkauft , ein - und ausgeführt werden . S . §. -r^ derE.
und Tariff.

Die Übertretungen des Zollgesetzes und des
Schießpulver - und Salniter -Patentes ziehen , nebft den
Zollstrafen eine besondere Strafe von 8 fl. für jedes
Pfund Pulver oder Salpeter nach sich.

Wegen Belohnung der Anzeiger und Anhalter.
S . Nr . 21 . H . §. 10.

Quarantäne - Borschriften und

Rastelle bey Contumaz-Aemtern. ^

Reklamation einer angehaltenen WaareS . Nr. 70.

Rekurs . Dieser steht Jedermann , der wegen einer Zoll¬
übertretung notionirt worden ist , frcy , und kann ent¬
weder im Wege der Gnade , oder des Rechtes , oder auf
beyden Wegen zugleich ergriffen werden.

Betritt der Recurrent den Weg der Gnade , so hat
er eine Bittschrift bey derjenigen Behörde zu überrei¬
chen , welche das Erkenntniß geschöpft hat . Handelt es
sich um eine Zollübertretung mit im Handel erlaubten
Maaren , so sind die Administrationen ermächtiget , die

' zuerkannte Strafe , wenn der Werthsbetrag nicht 5oo fl.;
bey verbotenen Waaren aber nicht Zoo fl. Conventions-
Münze übersteigt , nachzusehen ; so wie ihnen auch das
Recht zusteht, den Recurrenten ganz abzuweisen ; welchem
es dann unbenommen bleibt , über eine solche Admini¬
strations -Entscheidung binnen 14 Tagen , vom Tage der
Zustellung , suk xosna xrasclusi den weiteren Recurs
bey der k. k. allgemeinen Hofkammer zu ergreifen.

Betritt er aber den Weg des Rechtes , so hat er eine
ordentliche Aufforderungsklage wider das Fiscalamt der
Provinz , in welcher die betreffende Zoll -Administration
ihren .Sitz hat , binnen der gesetzlichen Frist bey dem
Landrechte cinzureichen . Diese gesetzliche Frist ist , wenn
der Verurtheilte zur Zeit der Zustellung der Notion in
der nähmlichen Provinz sich aufhalt , 6 , für alle übri¬
gen Provinzen aber 12 Wochen , vom Tage der Zu¬
stellung.

Patent v . Li . Sept- 1807.

H . v. 4- Februar 1795.

A. Z. O - §. :56 .

Wirkungskreis der Admini¬
stration v. Jahre r8ro,
H- 44 / 45 , 46-

A. Z. O . S. r55.

Vormerkung
nachträglicher Anordnungen:
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